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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad 
Sooden-Allendorf 16.04.2026 beschließend 

 
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Tourismus und Kur AöR 
 
Erläuterung: 

Der Verwaltungsrat ist das Überwachungsorgan für die Geschäftsführung des Vorstandes.   
 
Gem. § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus und Kur AöR setzt 
sich der Verwaltungsrat aus dem Vorsitzenden Mitglied (Bürgermeister kraft Amtes) und 5 wei-
teren Mitgliedern zusammen. Die 5 Mitglieder werden von der Stadtverordnetenversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Ihre Amtszeit endet mit dem Ende der Wahlzeit der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Gewählt wird im Verhältniswahlverfahren aufgrund von Wahlvorschlägen, da mehrere gleichar-
tige unbesoldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Abs. 1 S. 1 HGO). Die BewerberInnen können 
GemeindevertreterInnen oder sachkundige BürgerInnen sein. Die Stellen werden nach dem 
Hare-Niemeyer-Verfahren verteilt. Wahlleiter ist der/die Stadtverordnetenvorsteher/in. 
 
Haben sich alle Gemeindevertreter/innen auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt, ist 
gem. § 55 Abs. 2 S. 1 HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über die An-
nahme dieses Wahlvorschlages ausreichend; Stimmenthaltungen sind unerheblich. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Beteiligung Beiräte: 

 
 
Beschlussvorschlag: 
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